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Erwägungen

E. 1
Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt ist mit einer Beschwerde von A.________
gegen einen Rechtsöffnungsentscheid befasst. Mit Verfügung vom 1. Februar 2023 wies
das Appellationsgericht das Gesuch von A.________ um unentgeltliche Rechtspflege für
das Beschwerdeverfahren ab und setzte eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses
an.

Dagegen erhob A.________ am 6. Februar 2023 (Postaufgabe) Beschwerde an das
Bundesgericht. Mit Urteil 5D_34/2023 vom 9. Februar 2023 trat das Bundesgericht im
vereinfachten Verfahren gestützt auf Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG auf die
Verfassungsbeschwerde nicht ein. Es auferlegte der Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
von Fr. 500.--.

Mit Eingabe vom 26. Februar 2023 (Postaufgabe 28. Februar 2023) hat A.________
(fortan: Gesuchstellerin) die Revision des Urteils 5D_34/2023 (dazu vorliegendes
Verfahren 5F_8/2023) sowie fünf weiterer bundesgerichtlicher Urteile (dazu Verfahren
5F_3/2023 bis 5F_7/2023) verlangt.

E. 2
Die Revision eines Bundesgerichtsurteils kann nur aus einem der im Gesetz abschliessend
genannten Gründe verlangt werden (Art. 121 bis Art. 123 BGG ). Das Gesuch muss einen
solchen anrufen oder zumindest Tatsachen nennen, die von einem gesetzlichen
Revisionsgrund erfasst sind. Ob im konkreten Fall ein Grund zur Revision vorliegt, ist nicht
eine Frage des Eintretens, sondern der materiellen Beurteilung. Allerdings gelten auch für
die Revision die in Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG genannten Anforderungen. Die Begehren
sind demnach zu begründen, d.h., es ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern einer der
in Art. 121 ff. BGG genannten Revisionsgründe bzw. eine entsprechende Rechtsverletzung
vorliegen soll. Hingegen kann die Revision nicht dazu dienen, die Rechtslage erneut zu
diskutieren und eine Wiedererwägung des strittigen bundesgerichtlichen Entscheides zu
verlangen (Urteil 5F_12/2022 vom 23. Mai 2022 E. 3 mit Hinweis).

E. 3
Die Gesuchstellerin beruft sich nicht ausdrücklich auf einen Revisionsgrund. Sie macht
geltend, die Nachträge vom 8. und 10. Februar 2023 seien nicht mehr beurteilt worden und
zusätzlich liege eine Verfügung des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt vom 16.
Februar 2023 vor.

Die Eingaben vom 8. und 10. Februar 2023 konnten nicht mehr berücksichtigt werden, weil
sie erst nach dem Urteilsdatum (9. Februar 2023) beim Bundesgericht eingegangen sind,
nämlich am 10. bzw. 14. Februar 2023. Das Urteil vom 9. Februar 2023 wurde aufgrund der



zeitlichen Dringlichkeit vor Ablauf der Beschwerdefrist gefällt, zumal die Gesuchstellerin
umgehend gegen die appellationsgerichtliche Verfügung Beschwerde erhoben und in ihrer
Beschwerde keine Beschwerdeergänzungen vorbehalten hat. Ein Revisionsgrund (z.B. Art.
121 lit. d BGG ) wird mit der Berufung auf die genannten nachträglichen Eingaben nicht
dargetan. Ebenso wenig stellt die Verfügung des Sozialversicherungsgerichts vom 16.
Februar 2023 einen Revisionsgrund dar. Diese Verfügung ist erst nach dem
bundesgerichtlichen Urteil erlassen worden und ist damit weder eine Tatsache noch ein
Beweismittel im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG .

Auf das Revisionsgesuch ist demnach nicht einzutreten.

E. 4
Im Übrigen geben die innerhalb der Beschwerdefrist erfolgten Eingaben vom 8. und 10.
Februar 2023 auch keinen Anlass, ein neues Beschwerdeverfahren gegen die Verfügung des
Appellationsgerichts vom 1. Februar 2023 zu eröffnen. Die Eingaben enthalten keine
Auseinandersetzung mit den Erwägungen der appellationsgerichtlichen Verfügung, sondern
grösstenteils Ausführungen zu einer Zivilstands- und Erbschaftssache ohne erkennbaren
Zusammenhang mit der genannten Verfügung.

Auch die Eingabe vom 26. Februar 2023 (Postaufgabe 28. Februar 2023), die innerhalb der
Beschwerdefrist eingereicht worden ist, bietet keinen Anlass zur erneuten Eröffnung eines
Beschwerdeverfahrens. Die Gesuchstellerin behauptet zwar, die Verfügung vom 16.
Februar 2023 bestätige, dass dem Sozialversicherungsgericht eine
Rechtsverzögerungsbeschwerde vorliege und der Kostenvorschuss erlassen worden sei, was
bestätige, dass nicht genügend Kapital für Kostenvorschüsse vorliege. Inwiefern Letzteres
der Fall sein soll, erschliesst sich nicht, denn die von der Gesuchstellerin beigelegte
Verfügung äussert sich nicht zu ihren finanziellen Verhältnissen oder zu einem
Kostenerlass. Soweit sich die Gesuchstellerin auch auf weitere Umstände beruft und
behauptet, es sei belegt, dass nicht genügend Kapital für Kostenvorschüsse vorliege, stellt
sie bloss ihre Sicht der Dinge dar. Eine genügende Auseinandersetzung mit der Verfügung
des Appellationsgerichts fehlt nach wie vor (vgl. Urteil 5D_34/2023 vom 9. Februar 2023
E. 3).

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Gesuchstellerin die Gerichtskosten ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Für das bundesgerichtliche Verfahren stellt sie kein ausdrückliches Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege. Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, wäre ein
solches ohnehin infolge Aussichtslosigkeit des Revisionsbegehrens abzuweisen gewesen (
Art. 64 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


